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terminübersicht über die Sitzungen des kreistages und seiner Ausschüsse 
 des Landkreises Mansfeld-Südharz

  kreistag/Ausschuss Datum ort Beginn

Bau- und Vergabeausschuss   29.05.2013  Kreisverwaltung  16:00 Uhr
     Raum 2.04
     R.-Breitscheid-Str. 20/ 22
     06526 Sangerhausen 

Finanzausschuss  03.06.2013  Kreisverwaltung  16:30 Uhr
     Raum 2.20
     R.-Breitscheid-Str. 20/ 22
     06526 Sangerhausen

Betriebsausschuss des 19.06.2013  Eigenbetrieb  16:00 Uhr
Eigenbetriebes Abfall-  Karl-Fischer-Str. 13
wirtschaft MSH  06295 Luth. Eisleben

Kreisausschuss  24.06.2013  Kreisverwaltung  16:00 Uhr 
     Raum 2.20
     R.-Breitscheid-Str. 20/ 22
     06526 Sangerhausen

 Betriebsausschuss des 26.06.2013  Kreisverwaltung  16:00 Uhr
Eigenbetriebes Kinder-   Raum 1.24
und Jugendstätten MSH  R.-Breitscheid-Str. 20/ 22
i.L.   06526 Sangerhausen
Betriebsausschuss  des 26.06.2013 Kreisverwaltung 17:00 Uhr
Eigenbetriebes Rettungsdienst  Raum 1.24
     R.-Breitscheid-Str. 20/ 22
     06526 Sangerhausen

Schul-, Sport- und   27.06.2013  Sekundarschule   16:00 Uhr
Kulturausschuss   Bergmannsallee 5 
     06295 Luth. Eisleben

Bau- und Vergabeaus- 26.06.2013  Kreisverwaltung  16:00 Uhr
schuss  Haus 2 Raum 2.04 
     R.-Breitscheid-Str. 20/ 22
     06526 Sangerhausen

übersicht  über die Beschlussangelegenheiten des kreistages  
des Landkreises Mansfeld-Südharz und seiner Ausschüsse 

Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft am 
20.03.2013 
•	 Durchführung eines kreisspezifischen Modellversuches zur gesetzlich 

vorgeschriebenen „Einführung einer einheitlichen Wertstofferfassung 
ab 2015“ im Landkreis MSH

•	 1. Änderung des Mietvertrages zur gewerblichen Nutzung 
vom 31.12.2010 zwischen dem Landkreis MSH und der 
Wertstoffaufbereitung Edersleben GmbH

•	 Vertrag zur Erbringung von Abfallentsorgungsleistungen im Landkreis 
Mansfeld-Südharz zwischen dem Landkreis MSH und der Recycling 
und Entsorgungs Service Sangerhausen GmbH

Die Beschlussnummern lauten in v.g. Reihenfolge: BtA EAW MSH 19 bis 21-13/ 2013

Jugendhilfeausschuss am 15.04.2013 

•	 Übertragung der Aufgaben der Kinder-, Jugend- und 
Familienberatungsstelle auf einen anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe

•	 Übertragung der Aufgaben des Familienbesuchsdienstes auf einen 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

Die Beschlussnummern lauten 59 und 60-35/ 2013
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Satzung zur 2. Änderung der Betriebssatzung für den
Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Mansfeld-Südharz“ 

des Landkreises Mansfeld-Südharz

Aufgrund der §§ 4, 6, 33 Absatz 3 und 65 Landkreisordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (Landkreisordnung - LKO LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. August 2009 (GVBl. LSA 2009, 435) zuletzt geändert 
durch § 20 Absatz 2 des Gesetzes vom 20.Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14, 18) 
in Verbindung mit § 116 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(Gemeindeordnung - GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, 383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814) i.V.m. § 4 Gesetz über die kommu-
nalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz - Eig-
BG) vom 24. März 1997 (GVBl. LSA 1997, 446), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 26. Mai 2009 (GVBl. LSA S. 238, 251) hat der Kreistag 
des Landkreises Mansfeld-Südharz am 08.05.2013 folgende 2. Änderung 
der Betriebssatzung für den gesondert geführten Eigenbetrieb „Abfall-
wirtschaft Mansfeld-Südharz“ beschlossen:

Artikel 1

§ 8 – Betriebsleitung – wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

1. Zur Leitung des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaft Mansfeld-Südharz“ 
wird eine Betriebsleitung bestellt.

2. Die Betriebsleitung besteht aus einer Person, dem Betriebsleiter. 

3. Der Betriebsleiter führt seine Funktion hauptberuflich aus; dessen Be-
stellung erfolgt widerruflich durch den Kreistag auf unbestimmte Zeit. 

Artikel 2

§ 10 – Vertretung des Eigenbetriebes erhält folgende neue Fassung: 

1. Die Betriebsleitung vertritt den Landkreis in den Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes. In den Angelegenheiten des Eigenbetriebes 
zeichnet der Vertretungsberechtigte nach § 8 Abs. 2 dieser Satzung 
unter Zusatz des Namens des Eigenbetriebes. 

2. Die Vertretung des Landkreises erfolgt durch den Betriebsleiter. Die 
Betriebsleitung kann im Rahmen der laufenden Betriebsführung An-
gestellte/Beamte in bestimmtem Umfang mit ihrer Vertretung beauf-
tragen, in einzelnen Angelegenheiten kann sie rechtsgeschäftliche 
Vollmachten erteilen.   

3. Sind in Angelegenheiten des Eigenbetriebes Erklärungen Dritter ge-
genüber dem Landkreis abzugeben, genügt die Abgabe gegenüber 
einem Vertretungsberechtigten nach § 8 Abs. 2 dieser Satzung. 

4. Erklärungen in Angelegenheiten des Eigenbetriebes, durch die der 
Landkreis verpflichtet werden soll (§ 59 Landkreisordnung LSA), be-
dürfen der Schriftform und sind durch die Vertretungsberechtigten 
nach Abs. 2 handschriftlich zu unterzeichnen (§ 7 Abs. 3 EigBG)

Artikel 3

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten sowohl 
in der männlichen wie auch weiblichen Form.

Artikel 4

In-kraft-treten

Die Satzung zur 2. Änderung der Betriebssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

Aufhebung Wasserschutzgebiet Morungen

Hiermit wird, gemäß § 73 (8) Wassergesetz für das Land Sachsen – Anhalt 
(WG LSA) vom 16.03.2011 in der zur Zeit geltenden Fassung, durch den 
Landkreis Mansfeld – Südharz bekannt gemacht:

Nachstehendes Wasserschutzgebiet ist aufgehoben:

- Morungen im Landkreis Mansfeld – Südharz, kreistagsbeschluss 
nr. 63-20/82

Das vorbenannte Wasserschutzgebiet ist aufgehoben, da es aus den nach § 
51 (1) Nr. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG) vom 31.07.2009 genannten Gründen nicht mehr erfor-
derlich ist.

Die dazugehörigen Wassergewinnungsanlagen dienen nicht mehr der öf-
fentlichen Wasserversorgung

Sangerhausen, den 29.04.2013

Schatz
Landrat
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